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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.04.1990

Norm

FinStrG §35 Abs2

Rechtssatz

Unmittelbarer Täter des Finanzvergehens nach § 35 Abs 2 FinStrG kann nur sein, wer zur Stellung einer Ware

verp6ichtet ist. Gemäß § 48 Abs 1 ZollG ist dies jeder, der die Ware im Gewahrsam hat, dh über sie gemäß § 51 Abs 1

ZollG verfügungsberechtigt ist.
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